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 sie durch andere Arbeiter der Anstalt nicht leicht ersetzt
werden können.

 2) Eine Bescheinigung vom Ortsmaire, nach wel
cher sie seit langer als einem Jahr in der Fabrik», s. w.

arbeiten.

Sechster Abschnitt.
Atteste, über die Setzung an das Ende der freien Kon-

skribirten. Art. lg bis 2l des Kodex.

H. 20. Ist der Konskribirte einziger Sohn eines
sechszigjahrigen Vaters oder einer Witwe und zur Er
haltung dieser Personen durchaus nothwendig, so muß

1) im ersten Falle der Geburrs- im andern der To-

desschein des Vaters beigebracht werden.
 2) Die Quittungen über die Grund - Patent- und

Personal-Steuer, welche der Sohn und der Vater oder

die Mutter entrichten.
3) Ein Attest des Maire in welcher außerdem, daß

der Konskribirte einziger Sohn ist, auch noch beschei
nigt wird, daß er durch seine Arbeit seine scchzigjahr
rigen Eltern oder verwitwete Mutter ernährt, und daß
 diese keinen andern Unterhalt haben, alö welchen der

Sohn ihnen verschafft.
 §. 2i. Ist der Konskribirte zwar nicht der eiuzige

Sohn, aber dessen Prüder entweder
 0 noch unter 18 Jahr so müssen außer den eben

erwähnten Attesten auch noch die Taufscheine dieser
jüngern Bruder beigebracht werden, oder

 2) mit bleibenden Gebrechen behaftet, und deshalb
ganz außer Stande die Eltern zu unterstützen, so muß
 diese Gebrechlichkeit noch besondere vom Maire und 3

Familen-Vatern attestirt werben.
 § 22. Ist der Vater des Konskribirten zwar noch

nicht volle 60 Jahr alt, aber durch bleibende Gebre
chen außer Staude sein Brod zu erwerben, so muß
auch dieses durch die gehörigen Atteste des Maire be

wahrheitet werden.
 Sowohl in diesem als im leztern Falle des § 21.

werden die Herrn Maires zu Deckung ihrer eigenen
 Verantwortlichkeit und zur Vermeidung eines jeden
Anscheins von Partheilichkeit wohlthun, den gebrech
lichen Vater oder Bruder des Konskribirten, womög
lich zum persönlichen Erscheinen vor dem Unterprafek-
ten oder dem Rekrmirunge-Ratss mit vorzuladen.

 h 23. Ist der Konskribirte der einzige Enkel eines
66jährigen Grosvaters oder einer verwitweten Gros-

 mutter, so müssen außer deu im Z 20 erwähnten At
testen auch noch die Todesschcine derAelrern desKou-

skribirten beigebracht werden.
tz 24. Adoptirte und außer der Ehe erzeugte Kin

der haben kein Recht auf Befreiung.
 tz 25 . Der älteste Bruder einer Vater - und mut

terlosen Famtlie kann verlangen an das Ende der freien
 Konskribirten gesetzt zn werben, insofern dessen jün
gere Geschwister noch nicht 18 Jahre alt, deren wenig

stens Zwei an der Zahl (den Konskribirten nicht mit
gerechnet) sind, und er sie durch seine Industrie ernährt. '
In diesem Fall muß der zu Befreiende beibringen:

l) die Geburtsscheine seiner sämmtlichen Geschwister.
 2) Die Quittungen über die aus dem fammckir

chen Vermögen dieser Familre zu entrichtende Grund-
Patent- und Personalsteller.

3) Die Bescheinigung des Maire, in welcher
alißerdem noch angeführt werben muß, daß die Wai
sen noch leben.

tz. 26. Ist der Konskribirte der Bruder eines im

aktiven Dienst (jedoch nicht als Offiziers) stehenden
Soldaten, so ist

1) eine Bescheinigung vom Verwcltungs-Rathe
wie bei § II nöthig.

2) Die Geburtsscheine der beiden Brüder.
3 ) Ein Attest des Maire wie bei § iib. welches

noch besonders enthalten muß, daß nicht schon ein
Bruder des zu befreienden, aus diesem Grunde an

dvs Ende des Depots oder der Reserve gesezr ist.
Ist der Bruder im aktiven Dienst verstorben, s-

muß anstatt des Gegenwart^ Arrestes, dessen Todes-
Urkllnbe in beglaubier Form, oder die desfalsige offi
zielle Benachrichtigung beigebracht werden.

Z 27. Ist es wegen Entfernung des Korps bei
welchen der Bruder dient, ober wegen Kurze bce Zert
nicht möglich das Gegenwarts-Attest des Adminfirra-
rions-Rachs in der vorgeschriebenen Frist zu beschaffen,
so kann solches vorläufig ersezt werden durch

1) Eine Bescheinigung des Rckrutirungs r Offi
ziers, des Inhalts, bnß der Konskribirte unter dem
und dem Datum an ein Reöiment abgeliefert, und

dessen Ankunft bei demselben durch die gilittirte Ab-
marschkontrotle bewiesen sey *).

2) Eine Bescheinigung des Gensd'akrnerie - Offi

ziers daß ihm von der Desertion des bezeichnete« In-
dividui nichts bekannt sei, und

3) Ein Attest des Maire und dreier Familien-
Väter baß auch ihnen von der Desertion des bezeich
neten Konskribirten nichts bekannt sey, und sic keinen
GriiNd haben, dieselbe zu vermuthen.

Die Unterpräfekten oder der Rekrutirungs-Rach
hat alsdann die Frist zu bestimmen, in welcher das
 wirkliche Gegenwarts-Attest des Regiments beigebracht
werden muß.

tz 28 . Der Bruder eines widerspenstiaen Kon-

skribirtcn selbst, wenn solcher nachher intorporirl ist
oder eines selbst begnadigten und von neuem dienen

den Deserteurs har kein Recht auf Befreiung vom ak
tiven Dienst, eben so wenig der Bruder eines vertre

 tenen Konskribirten.
h 29. Gehören zwei Brüderzu derselben Konstrip-

tion, so hat der älieste insofern er seine Ansprüche
nicht dem jungem Bruder abtritt, ein Recht auf Be
freiung, und muj- zu dem Ende beibringen.

r»e Herren Rekrutirungs-ofsijierSde« Departement- haben ,u diesem Behuf »-druckte Sebema-N ...
 »alten, und können sich die Konskribareu, welche sich m diesem Falle befinden, Ä SJ.»'
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